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I

(VeröffentlichungsbedürftigeRechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3796/81 DES RATES
vom 29. Dezember 1981

über die gemeinsame Marktorganisation für Fischereierzeugnisse

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
die Artikel 42 und 43 ,

auf Vorschlag der Kommission,
/

Der Fischerei kommt in der Agrarwirtschaft bestimm
ter Küstengebiete der Gemeinschaft besondere Bedeu
tung zu . Für die Fischer dieser Gebiete stellen die Er
löse aus dieser Erzeugung den überwiegenden Teil
ihres Einkommens dat. Es empfiehlt sich daher, durch
geeignete Maßnahmen die Stabilität des Marktes zu
fördern .

Eine der Maßnahmen zur Durchführung der gemein
samen Marktorganisation ist die Anwendung gemein
samer Vermarktungsnormen für die betreffenden Er
zeugnisse . Zur Verbesserung der Rentabilität der Er
zeugung sollten durch Anwendung dieser Normen
Erzeugnisse von unzureichender Qualität vom Markt
ferngehalten und die Händelsbeziehungen auf der
Grundlage eines lauteren Wettbewerbs erleichtert;
werden .

Die Anwendung dieser Normen macht eine Kontrolle
bei den den Normen unterliegenden Erzeugnissen er
forderlich . Es empfiehlt sich daher, Maßnahmen vor
zusehen, die eine solche Kontrolle gewährleisten .

Es ist angezeigt, im Rahmen der Vorschriften für das
Funktionieren der Märkte Bestimmungen vorzusehen,
die eine Anpassung des Angebots an die Markterfor
dernisse ermöglichen und im Rahmen des Möglichen
den Erzeugern ein angemessenes Einkommen gewähr
leisten . Die Gründung von Erzeugerorganisationen,
deren Mitglieder verpflichtet sind , bestimmte Vor
schriften, insbesondere auf dem Gebiet der Erzeu
gung und der Vermarktung, zu beachten, trägt in An
betracht der besonderen Merkmale des Marktes für
Fischereierzeugnisse zur Erreichung dieser Ziele bei .

Es empfiehlt sich, Bestimmungen zu erlassen, die die
Gründung und Tätigkeit solcher Organisationen so
wie die mit der Anwendung ihrer gemeinsamen Re
geln verbundenen Investitionen erleichtern . Es sollte
deshalb den Mitgliedstaaten ermöglicht werden, den
Erzeugerorganisationen Beihilfen zu gewähren, die
zum Teil von der Gemeinschaft finanziert werden,
deren Höhe jedoch begrenzt werden muß. Außerdem
sollten die Beihilfen nur während einer Übergangszeit

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ('),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schüsses (J),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die grundlegenden Bestimmungen über die Marktor
ganisation für Fischereierzeugnisse müssen in Anbe
tracht der Entwicklung des Marktes, der in den letz
ten Jahren in der Fischerei eingetretenen Veränderun
gen und der Mängel, die bei der Anwendung der zur
Zeit geltenden Marktbestimmungen festgestellt wur
den, geändert werden . Im Hinblick auf die Zahl und
die Kompliziertheit der Änderungen müssen die Be
stimmungen völlig umgestaltet werden, da ihnen sonst
die für eine gesetzliche Regelung erforderliche Klar
heit fehlt. Infolgedessen muß die Verordnung (EWG)
Nr. 100/76 (3), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 3443 / 80 (4), durch eine neue Fas
sung ersetzt werden .

Mit dem Funktionieren und der Entwicklung des ge
meinsamen Marktes für landwirtschaftliche Erzeug
nisse muß die Gestaltung einer gemeinsamen Agrar
politik Hand in Hand gehen . Sie muß insbesondere
eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte um
fassen, die je nach Erzeugnis verschiedene Formen
annehmen kann.

(') ABl . Nr. C 50 vom 9 . 3 . 1981 , S. 85 .
O ABl . Nr. C 159 vom 29 . 6 . 1981 , S. 7 .
C) ABl . Nr. L 20 vom 28 . 1 . 1976, S. 1 .
(4) ABl . Nr. L 359 vom 31 . 12 . 1980, S. 13 .
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gewährt werden und sich stetig verringern , damit die
finanzielle Verantwortung der Erzeuger schrittweise
erweitert wird .

Da die Konzentration und die Struktur dieser Orga
nisationen in einigen Mitgliedstaaten unbefriedigend
sind , sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit er
halten , den genannten Organisationen in einer Uber
gangszeit höhere Beihilfen zu gewähren .

Um die Tätigkeit dieser Organisationen zu fördern
und damit auf eine größere Stabilität des Marktes
hinzuwirken, müssen die Mitgliedstaaten die Mög
lichkeit haben, unter gewissen Voraussetzungen die
von der Organisation des betreffenden Gebietes für
ihre Mitglieder, insbesondere für die Vermarktung
festgelegten Regeln auf sämtliche Nithtmitglieder
auszudehnen, die in diesem Gebiet ihre Erzeugnisse
absetzen .

Die Durchführung dieser Regelung bringt für die Or
ganisation, deren Regeln ausgedehnt wurden, Kosten
mit sich . Es ist daher angezeigt, die Nichtmitglieder
an diesen Kosten zu beteiligen . Im übrigen muß dem .
betreffenden Mitgliedstaat die Möglichkeit gegeben
werden, diesen Erzeugern eine Entschädigung für die
Erzeugnisse zu gewähren, die zwar den Vermark
tungsnormen entsprechen, jedoch nicht vermarktet
werden konnten und aus • dem Handel genommen
wurden .

In allen Fällen muß sichergestellt werden, daß die
Erzeugerorganisationen keine marktbeherrschende
Stellung in der Gemeinschaft einnehmen .

• Um bei Fischereierzeugnissen, die für das Einkom
men der Erzeuger von besonderer Bedeutung sind ,
Marktlagen zu beseitigen , die zu Preisen führen
könnten, welche unter Umständen Störungen auf
dem Gemeinschaftsmarkt hervorrufen, ist es notwen
dig, für jedes dieser Erzeugnisse einen für die Pro
duktionsgebiete der Gemeinschaft repräsentativen
Orientierungspreis festzusetzen, der zur Bestimmung
des Preisniveaus für die Marktinterventionen dient .

Für die Preisstabilisierung ist es wünschenswert, daß
die Erzeugerorganisationen auf dem Markt interve
nieren können, und zwar insbesondere durch Anwen
dung des Rücknahmepreises innerhalb einer bestimm
ten Spanne, um jahreszeitlich bedingten Schwankun
gen der Marktpreise Rechnung zu tragen .

In gewissen Fällen und unter bestimmten Vorausset
zungen ist es zweckmäßig, die Maßnahmen der Er
zeugerorganisationen dadurch zu unterstützen, daß
ihnen für die aus dem Handel genommenen Mengen
ein finanzieller Ausgleich gewährt wird .

Die Erfahrung hat gezeigt, daß in manchen Fällen die
Höhe des finanziellen Ausgleichs , der diesen Organi

, sationen gezahlt wird, den Fischern keinen Anreiz
bietet, diesen Organisationen beizutreten . Infolgedes
sen ist der finanzielle Ausgleich zu erhöhen .

Die Erfahrung hat ferner gezeigt, daß es erforderlich
ist, bei der Anwendung der Interventionsmechanis
men durch die Festsetzung eines gemeinschaftlichen
Rücknahmepreises eine gewisse Flexibilität herbeizu
führen, damit die Organisationen innerhalb gewisser
Grenzen die Rücknahmen vom Markt entsprechend
den Marktschwankungen vornehmen können .

Um den Fischern einen Anreiz zu bieten, ihre Ange
bote besser an den Bedarf des Marktes anzupassen,
sollte der finanzielle Ausgleich entsprechend den aus
dem Handel genommenen Mengen unterschiedlich
hoch sein .

Insbesondere aufgrund der Mangellage bei bestimm
ten Arten sollte die Vernichtung von hochwertigen
Fischen, die aus dem Handel genommen wurden, so
weit wie möglich vermieden werden . Zu diesem
Zweck ist eine Beihilfe für die Verarbeitung und die
Lagerung bestimmter Mengen zurückgenommener
Frischerzeugnisse für den menschlichen Verzehr zu
gewähren . Wegen der besonderen Schwierigkeiten ,
denen sich der Sektor Sardellen und Sardinen des
Mittelmeers gegenübersieht, und aufgrund der unzu
reichenden Entwicklung im Bereich der Erzeugeror
ganisationen im Mittelmeergebiet ist fes angebracht,
für einen begrenzten Zeitraum eine spezifische Beihil
feregelung für in diesen Gebieten gefangene Sardellen
und Sardinen vorzusehen .

Wird für bestimmte gefrorene Erzeugnisse eine spür
bar rückläufige Entwicklung der Preise festgestellt, so
sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, den Erzeu
gern Beihilfen für die private Lagerhaltung der betref
fenden Erzeugnisse mit Ursprung in der Gemein1
schaft zu gewähren .

Eine Preissenkung bei der Einfuhr von Thunfisch, der
für die Konservenindustrie bestimmt ist, kann das
Einkommensniveau der betreffenden Erzeuger in der
Gemeinschaft gefährden . Diesen Erzeugern sollten
deshalb , soweit erforderlich , Ausgleichsentschädigun
gen gewährt werden .

Um das Einkommensniveau der Lachs- und Hum
mererzeuger zu erhalten, muß die Möglichkeit vorge
sehen werden, diesen Erzeugern unter bestimmten
Voraussetzungen Ausgleichsentschädigungen zu ge
währen .

Es liegt jedoch im Interesse der Gemeinschaft, für be
stimmte Erzeugnisse die Anwendung der Zollsätze
des Gemeinsamen Zolltarifs vollständig auszusetzen .
Da die Gemeinschaftserzeugung an Thunfisch nicht
ausreicht, empfiehlt es sich, für die Nahrungsmittel
verarbeitende Industrie, die diese Erzeugnisse ver
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wendet, Versorgungsbedingungen zu schaffen , die
mit denen der ausführenden Drittländer vergleichbar
sind , um die Entwicklung dieser Industrie im Rahmen
der internationalen Wettbewerbsbedingungen nicht zu
behindern . Die Nachteile, die den Gemeinschaftser
zeugern von Thunfisch aus dieser Regelung erwach
sen können, dürften durch Gewährung der zu diesem
Zweck vorgesehenen Entschädigung ausgeglichen
werden . Des weiteren rechtfertigen Gründe wirt
schaftlicher und sozialer Art die Beibehaltung der tra
ditionellen Handelsströme für die Versorgung mit
Grundnahrungsmitteln, wie gesalzenem und getrock
netem Kabeljau .

Erfahrungsgemäß kann es notwendig sein, sehr rasch
Zollmaßnahmen zu ergreifen , um die Versorgung des
Gemeinschaftsmarktes und die Einhaltung der inter
nationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft sicher
zustellen . Um es der Gemeinschaft zu ermöglichen,
bei derartigen Situationen so rasch wie möglich Ab
hilfe zu schaffen, ist ein Verfahren vorzusehen, das
es ermöglicht, die notwendigen Maßnahmen rasch zu
ergreifen .

Bei bestimmten Erzeugnissen empfiehlt es sich, Maß
nahmen gegenüber Einfuhren aus dritten Ländern zu
außergewöhnlich niedrigen Preisen zu ergreifen , um
Störungen auf den Märkten der Gemeinschaft zu ver
hindern . Um diese Maßnahmen wirksamer zu gestal
ten, ist einerseits das System der Feststellung der Ein
fuhrpreise zu verbessern und andererseits das Ver
zeichnis der Erzeugnisse, die unter die Referenzpreis
regelung fallen können, zu erweitern .

Aufgrund dieser Regelung ist es möglich, bei den
meisten Erzeugnissen an der Außengrenze der Ge
meinschaft auf jegliche mengenmäßige Beschränkung
zu verzichten und nur den tatsachlich erhobenen
Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs anzuwenden.

Für einige Erzeugnisse ist es noch nicht möglich, eine
gemeinschaftliche Einfuhrregelung festzulegen . Es ist
daher erforderlich , den Mitgliedstaaten zu gestatten ,
für diese Erzeugnisse die mengenmäßigen Beschrän
kungen, die sifch aus ihrer nationalen Regelung erge
ben, beizubehalten .

Dieser Mechanismus kann sich unter besonderen Um
ständen als unzureichend erweisen . Damit der Ge
meinschaftsmarkt in solchen Fällen nicht schutzlos
den sich daraus ergebenden Störungen ausgesetzt ist,
sollte die Gemeinschaft die Möglichkeit haben, alle
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen .

Es empfiehlt sich, ergänzend zu dem oben beschrie
benen System, soweit dies für sein reibungsloses
Funktionieren erforderlich ist, vorzusehen, daß die
Inanspruchnahme des aktiven Veredelungsverkehrs
geregelt und, soweit es die Marktlage erfordert, ganz
oder teilweise untersagt werden kann. Ferner emp

fiehlt es sich , die Erstattungen in der Weise festzuset
zen, daß die von der Verarbeitungsindustrie der Ge
meinschaft im Hinblick auf die Ausfuhr verwendeten
gemeinschaftlichen Rohstoffe nicht durch eine Rege
lung des aktiven Veredelungsverkehrs benachteiligt
werden, die die Verarbeitungsindustrie veranlassen
würde , die Einfuhr von Rohstoffen aus dritten Län
dern vorzuziehen .

Es muß vermieden werden, daß der Wettbewerb auf
den Märkten außerhalb der Gemeinschaft zwischen
den Unternehmen der Gemeinschaft verfälscht wird .
Es empfiehlt sich daher, gleiche Wettbewerbsbedin
gungen durch eine Gemeinschaftsregelung herzustel
len, die für Fischereierzeugnisse die Möglichkeit von
Erstattungen bei der Ausfuhr nach dritten Ländern
vorsieht, soweit dies erforderlich ist, um die Beteili
gung der Gemeinschaft am internationalen Handel
mit den betreffenden Erzeugnissen insbesondere dann
sicherzustellen, wenn sie in der Gemeinschaft in aus
reichender Menge angeboten werden, sofern diese
Ausfuhren wirtschaftlich bedeutsam sind .

Die Erhebung von Zöllen oder Abgaben gleicher
Wirkung und die Anwendung von mengenmäßigen

. Beschränkungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung
im innergemeinschaftlichen Handel sind aufgrund des
Vertrages automatisch untersagt .

Die Verwirklichung eines gemeinsamen Marktes auf
der Grundlage eines gemeinsamen Preissystems
würde durch die Gewährung gewisser Beihilfen in
Frage gestellt . Daher empfiehlt es sich, daß die Be
stimmungen des Vertrages , nach denen die von den
Mitgliedstaaten gewährten Beihilfen beurteilt und die
mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbarenden
Beihilfen verboten werden können , im Bereich der
Fischwirtschaft angewandt werden .

Die gemeinsame Marktorganisation für Fischerei
erzeugnisse muß zugleich den in den Artikeln 39 und
110 des Vertrages vorgesehenen Zielen in geeigneter
Weise Rechnung tragen .

Bei der Anwendung dieser gemeinsamen Marktorga
nisation ist ferner das Interesse der Gemeinschaft zu
berücksichtigen, die Fischbestände soweit wie mög
lich zu erhalten . Daher dürfen keine Maßnahmen für
Mengen finanziert werden, die über die den Mitglied
staaten gegebenenfalls zugewiesenen Mengen hinaus
gehen .

Um die Durchführung der in Aussicht genommenen
Bestimmungen zu erleichtern, ist ein Verfahren vor
zusehen, durch das im Rahmen eines Verwaltungs
ausschusses eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und . der Kommission herbeigeführt
wird .

Die Ausgaben, die die Mitgliedstaaten infolge -der
Verpflichtungen aus der Anwendung der vorliegen
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TITEL I

Vermarktungsnormen

den Verordnung getätigt haben, sind gemäß den Vor
schriften der Artikel 2 und 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 729/70 des Rates vom 21 . April 1970 über die
Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik • ('), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
3509/80 (2), von der Gemeinschaft zu tragen — Artikel 2

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Es wird eine gemeinsame Marktorganisation
für Fischereierzeugnisse errichtet, die eine Preis- und
Handelsregelung sowie gemeinsame Wettbewerbsre
geln umfaßt.

( 1 ) Für die in Artikel 1 genannten Erzeugnisse
oder für Gruppen dieser Erzeugnisse können gemein
same Vermarktungsnormen und deren Anwendungs
bereich festgelegt werden . Diese Normen können sich
insbesondere auf die Einteilung nach Qualitäts-, Grö
ßen- oder Gewichtsklassen, Verpackung, Aufma
chung sowie Kennzeichnung erstrecken .

(2) Nach Erlaß dieser Normen dürfen die Erzeug
nisse , auf die sie angewandt werden, vorbehaltlich
von Sondervorschriften, die für den Handel mit Dritt
ländern erlassen werden können, nur dann feilgehal
ten, angeboten, verkauft oder sonst in den Verkehr
gebracht werden, wenn sie den genannten Normen
entsprechen .

( 3) Die Normen sowie die allgemeinen Regeln für ,
ihre Anwendung einschließlich der in Absatz 2 ge
nannten Sondervorschriften werden vom Rat auf ,
Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehr
heit erlassen .

(2) ' Diese Marktorganisation gilt für nachstehende
Erzeugnisse :

Artikel 3

Die Anpassungen, die bei den gemeinsamen Vermark
tungsnormen vorzunehmen sind, um den Verände
rungen bei den Produktions- und Absatzbedingungen
Rechnung zu tragen, werden gemäß dem Verfahren
des Artikels 33 beschlossen .

. Artikel 4

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

a) 03.01 Fische, frisch (lebend oder nicht le
bend), gekühlt oder gefroren

b) 03,02 Fische, getrocknet, gesalzen oder in
Salzlake ; Fische, geräuchert, auch vor
oder während des Räucherns gegart

c) 03.03 Krebstiere und Weichtiere (auch ohne
Panzer oder Schale), frisch (lebend
oder nicht lebend), gekühlt, gefroren,
getrocknet, gesalzen oder in Salzlake ;
Krebstiere in ihrem Panzer, nur in
Wasser gekocht

d) 05.15 Waren tierischen Ursprungs, anderweit
weder genannt noch inbegriffen ; nicht
lebende Tiere des Kapitels 1 oder 3,
ungenießbar :
A. Fische, Krebstiere und Weichtiere

e) 16.04 Fische, zubereitet oder haltbar ge
macht, einschließlich Kaviar und
Kaviarersatz

f) 16.05 . Krebstiere und Weichtiere, - zubereitet
oder haltbar gemacht

g) 23.01 Mehl von Fleisch, von Schlachtabfall ,
von Fischen, von Krebstieren oder von
Weichtieren, ungenießbar ; Grieben :
B. Mehl von Fischen, von Krebstieren

oder von Weichtieren

( 1 ) Die Mitgliedstaaten kontrollieren, ob die Er
zeugnisse , für die gemeinsame Vermarktungsnormen
festgelegt worden sind, diesen Normen entsprechen.
Diese Kontrolle kann auf allen Handelsstufen sowie
während des Transports durchgeführt werden .

(2) - Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnah
men, um Verstöße gegen die in Artikel 2 vorgesehe
nen Bestimmungen zu ahnden .

( 3) Die Mitgliedstaaten teilen den anderen Mit
gliedstaaten sowie der Kommission spätestens einen
Monat nach Inkrafttreten der einzelnen Vermark
tungsnormen Name und Anschrift der Stellen mit, die
mit der Kontrolle des Erzeugnisses oder der Gruppe
von Erzeugnissen, für welche die betreffende Norm
erlassen wurde, beauftragt worden sind .

(') ABl . Nr. L 94 vom 28 . 4 . 1970, S. 13 .
O ABl . Nr. L 367 vom 31 . 12 . 1980, S. 87 .

(4) Die Durchführungsvorschriften zu Absatz 1
werden, soweit erforderlich, nach dem Verfahren des
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Artikels 33 erlassen . Hierbei ist besonders darauf zu
achten, daß die Koordinierung der Tätigkeit der
Kontrollstellen sowie die einheitliche Auslegung und
Anwendung der gemeinsamen Vermarktungsnormen
gewährleistet sind .

TITEL II

Erzeugerorganisationen

Artikel 5

(2) a) Diese Beihilfen werden in den drei auf die An
erkennung folgenden Jahren gewährt. Sie dür
fen im ersten Jahr bis zu 3 v. H. , im zweiten
Jahr bis zu 2 v. H. und im dritten Jahr bis zu 1
v. H. des Wertes der im Rahmen der Tätigkeit
der Erzeugerorganisation vermarkteten Pro
duktion ausmachen. Sie dürfen jedoch im er
sten Jahr' höchstens 60 v. H. , im zweiten Jahr
höchstens 40 v. H. und im dritten Jahr höch
stens 20 v. H. der Verwaltungskosten der Er
zeugerorganisation betragen .
Die Zahlung dieser Beihilfen erfolgt innerhalb
von fünf Jahren anch dem Zeitpunkt der An
erkennung.

b) Abweichend von Buchstabe a) können diese
Beihilfen innerhalb von fünf Jahren nach dem
Zeitpunkt der Anerkennung der Erzeugeror
ganisationen, die binnen fünf Jahren nach In
krafttreten dieser Verordnung gegründet wer
den, unter der Bedingung gewährt werden,
daß die Gründung der Organisationen zu
einer Verbesserung der Produktions- und Ver
marktungsstrukturen gegenüber der bestehen
den Lage führt.

Diese Beihilfen dürfen im ersten Jahr bis zu 5 v. H. ,
im zweiten Jahr bis zu 4 v. H. , im dritten Jahr bis zu
3 v. H. , im vierten Jahr bis zu 2 v. H. und im fünften
Jahr bis zu 1 v. H. des Wertes der im Rahmen der
Tätigkeit der Erzeugerorganisation vermarkteten
Produktion ausmachen .

Sie dürfen jedoch im ersten Jahr höchstens 80 v. H. ,
im zweiten Jahr höchstens 70 v. H. , im dritten Jahr v
höchstens 60 v. H. , im vierten Jahr höchstens 40 v. H.
und im fünften Jahr höchstens 20 v. H. der Verwal
tungskosten der Erzeugerorganisation betragen .

Die Zahlung dieser Beihilfen erfolgt innerhalb von
sieben Jahren nach dem Zeitpunkt der Anerkennung.

(3) Der Wert der vermarkteten Erzeugnisse wird
für jedes Jahr pauschal auf folgender Grundlage be
stimmt :
— von den beigetretenen Erzeugern in den drei Ka

lenderjahren vor ihrem Beitritt durchschnittlich
vermarktete Produktion ;

,— von diesen Erzeugern im gleichen Zeitraum er
zielte durchschnittliche Erzeugerpreise .

(4) In den ersten fünf Jahren nach der Bildung der
in Artikel 9 genannten Interventionsfonds können die
Mitgliedstaaten den Erzeugerorganisationen unmittel
bar oder über Kreditinstitute Beihilfen in Form von
Darlehen zu Sonderbedingungen zur Deckung eines
Teils der voraussichtlichen Kosten für Marktinterven
tionen im Sinne des Artikels 9 gewähren.

(5) Die in Absatz 2 genannten Beihilfen werden
der Kommission in einem Bericht bekanntgegeben,

( 1 ) „Erzeugerorganisationen" im Sinne dieser Ver
ordnung sind alle anerkannten Organisationen oder
Vereinigungen solcher Organisationen, die auf Ver
anlassung der Erzeuger zu dem Zweck gegründet
werden, Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind,
die rationelle Ausübung der Fischerei und die Verbes
serung der Verkaufsbedingungen für ihre Erzeugnisse
zu gewährleisten .

Diese Maßnahmen, die insbesondere die Durchfüh
rung von Fangplänen, die Konzentration des Ange
bots und die Preisregulierung fördern sollen, müssen
für die Mitglieder die Verpflichtung vorsehen,

— die gesamte Produktion des Erzeugnisses oder der
Erzeugnisse, derentwegen sie beigetreten sind,
über die Erzeugerorganisation abzusetzen . Diese
kann beschließen, daß die Verpflichtung nicht
gilt, soweit der Absatz nach zuvor festgelegten ge
meinsamen Regeln erfolgt ;

— bei der Erzeugung und Vermarktung die Regeln
anzuwenden, die die Erzeugerorganisation insbe
sondere im Hinblick auf die qualitative Verbesse
rung der Erzeugnisse und die Anpassung der An
gebotsmenge an die Markterfordernisse festgelegt
hat.

(2) Die Erzeugerorganisationen dürfen auf dem
Gemeinsamen Markt keine beherrschende Stellung
einnehmen, sofern eine solche nicht zum Erreichen
der Ziele des Artikels 39 des Vertrages erforderlich
ist.

(3) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die allgemeinen Bedingun
gen und die Grundregeln für die Anwendung dieses
Artikels fest.

Artikel 6

( 1 ) Die Mitgliedstaaten können den Erzeugerorga
nisationen, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung
gegründet werden, Beihilfen gewähren, um ihre
Gründung zu fördern und ihre Tätigkeit zu erleich
tern .
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den die Mitgliedstaaten ihr am Ende jedes Haushalts
jahres übermitteln .

Die Beihilfen gemäß Absatz 4 werden der Kommis
sion unverzüglich nach ihrer Gewährung mitgeteilt .

(6) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die allgemeinen Bedingun
gen und die Grundregeln für die Anwendung dieses
Artikels fest .

Artikel 7

b) die von dem Mitgliedstaat beschlossene Ausdeh
nung der Regeln aufheben, insbesondere, wenn sie
nach Artikel 2 der Verordnung Nr. , 26 feststellt,
daß Artikel 85 Absatz 1 des Vertrages auf die Ver
einbarung, den Beschluß oder die Verhaltensweise
anwendbar ist, welche der Festlegung oder Durch
führung der betreffenden Regeln zugrunde liegen .
In diesem Fall gilt die Entscheidung der Kommis
sion über die Vereinbarung, den Beschluß oder die
Verhaltensweise erst vom Zeitpunkt der Feststel
lung an .

(4) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle geeigneten
Maßnahmen, um

— die Einhaltung der oben erwähnten Regeln zu
überwachen,

— Verstöße gegen diese Regeln zu ahnden.

Sie unterrichten die Kommission unverzüglich über
diese Maßnahmen.

( 5 ) Bei Anwendung von Absatz 1 kann der betref
fende Mitgliedstaat beschließen, daß die Erzeuger,
die dieser Organisation nicht angehören, der Organi
sation die von den Mitgliedern gezahlten Beiträge
ganz oder teilweise zu zahlen haben, soweit sie zur
Deckung der Verwaltungskosten bestimmt sind , die
sich aus der Anwendung der Regelung nach Absatz 1
ergeben .

(6) Bei Anwendung von Absatz 1 sorgen die Mit
gliedstaaten, gegebenenfalls mit Hilfe der Erzeuger
organisationen, für die Rücknahme der Erzeugnisse,
die den Vermarktungsregeln nicht entsprechen oder
nicht mindestens zum Rücknahmepreis verkauft wer
den konnten .

(7) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die
Anwendung dieses Artikels fest.

( 8 ) Das Verzeichnis der in Absatz 1 genannten
Teilgebiete sowie die übrigen Bestimmungen zur
Durchführung dieses Artikels werden nach dem Ver
fahren des Artikels 33 festgelegt.

( 1 ) Wird eine Erzeugerorganisation als repräsenta
tiv für die Erzeugung und die Vermarktung in einem
Teil des Küstengebietes oder an einem oder mehreren
Anlandeorten in dem betreffenden Teil des Küstenge
bietes angesehen, so kann der betreffende Mitglied
staat für die Erzeuger, die dieser Organisation nicht
angehören und die in dem Teil des Küstengebietes
oder an einem oder mehreren der genannten Anlande
orte ein oder mehrere der in Artikel 1 Absatz 2 aufge
führten Erzeugnisse vermarkten, folgende Regeln ver
bindlich vorschreiben :

a) die in Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 zweiter
Gedankenstrich genannten Vermarktungsregeln ;

b) die von der Organisation festgelegten Regeln für
die Rücknahme vom Markt im Falle der in An
hang I Abschnitte A und D aufgeführten Erzeug
nisse , sofern der Rücknahmepreis gleich dem nach
Artikel 12 festgesetzten Preis ist.

• Die Anwendung der Regeln, die von der Organisa
tion hinsichtlich des Rücknahmepreises für die fri
schen oder gekühlten Erzeugnisse des Artikels 1 Ab
satz 2 Buchstaben a) und c) — ausgenommen die in
Anhang I Abschnitte A und D aufgeführten Erzeug

nisse — festgelegt worden sind, kann jedoch auch auf
die Nichtmitglieder der Organisation ausgedehnt
werden, die in den. in Unterabsatz 1 genannten Ge
bietsteilen ansässig sind .

Es kann beschlossen werden, daß die vorgenannten
Regeln auf bestimmte Arten von Verkäufen nicht an
gewandt werden .

(2) Absatz 1 darf von den Mitgliedstaaten nur auf
Teile des Küstengebietes angewandt werden, in denen
die Produktions- und Vermarktungsbedingungen
gleichartig sind .

( 3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die
Regeln mit, die sie gemäß Artikel 1 verbindlich vor
zuschreiben beabsichtigen .

Die Kommission kann binnen zwei Monaten nach
Mitteilung dieser Regeln

a) beschließen, daß sie nicht verbindlich vorgeschrie
ben werden dürfen, oder

Artikel 8

( 1 ) Bei Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 kann
der Mitgliedstaat in der Gemeinschaft ansässigen Er
zeugern, die keiner Organisation angehören, eine
Entschädigung für die erzeugten Mengen gewähren,
die

— nicht gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a) ab
gesetzt werden konnten oder

— gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) aus dem
Handel genommen wurden .
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— Zeitraum, in dem die Rücknahmepreise ange
wandt werden,

— Höhe der vorgesehenen und angewandten Rück
nahmepreise .

(5) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 33
erlassen .

Diese Entschädigung wird ohne Rücksicht auf die
Staatsangehörigkeit des Begünstigten oder den Ort,
an dem er ansässig ist , gewährt und darf 60 v. H. des
Betrages nicht übersteigen, der sich aus der Anwen
dung des gemäß Artikel 12 festgesetzten Rücknahme
preises auf die zurückgenommenen Mengen ergibt .

(2) Die Kosten, die sich aus der Gewährung der
Entschädigung gemäß Absatz 1 ergeben, sind von
dem betreffenden Mitgliedstaat zu tragen .

Artikel 10

TITEL III

Preisregelung

Artikel 9

( 1 ) Die Erzeugerorganisationen können für die un
ter Artikel 1 fallenden Erzeugnisse einen Rücknahme
preis festsetzen, unter dem sie die von ihren Mitglie
dern angelieferten Erzeugnisse nicht verkaufen .
In diesem Fall

( 1 ) Vor Beginn des FischWirtschaftsjahres wird für
jedes der in Anhang I Abschnitte A und D aufgeführ
ten Erzeugnisse ein Orientierungspreis festgesetzt.
Diese für die gesamte Gemeinschaft geltenden Preise
werden für jedes FischWirtschaftsjahr oder für die
einzelnen Zeitabschnitte festgesetzt, in die das Fisch
wirtschaftsjahr unterteilt ist.

(2) Der Orientierungspreis wird festgesetzt
— aufgrund des Durchschnitts der Notierungen, die

auf den repräsentativen Großhandelsmärkten oder
in den repräsentativen Häfen während der letzten
drei Fischwirtschaftsjahre , die dem Jahr, für das
der Orientierungspreis festgesetzt wird, vorange
hen, für einen erheblichen Teil der Gemein
schaftserzeugung für ein Erzeugnis mit genau
festgelegten Handelseigenschaften festgestellt
wurden ;

— unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ent
wicklung der Erzeugung und der Nachfrage .

Bei der Festsetzung des Orientierungspreises wird
auch folgenden Erfordernissen Rechnung getragen :
— Stabilisierung der Marktpreise und Vermeidung

von Überschüssen in der Gemeinschaft ;

— Beitrag zur Stützung des Einkommens der Erzeu
ger ;

— Berücksichtigung der Verbraucherinteressen .

(3) Der Rat setzt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Höhe der in Absatz 1
genannten Orientierungspreise fest.

— gewähren die Erzeugerorganisationen für die aus
dem Handel genommenen Mengen der in An
hang I Abschnitte A und D aufgeführten Erzeug
nisse , die den gemäß Artikel . 2 festgelegten Nor
men entsprechen, den beigetretenen Erzeugern
eine Entschädigung ;

— können die Erzeugerorganisatiönen für die aus
dem Handel genommenen Mengen der sonstigen
in Artikel 1 genannten Erzeugnisse, die in An
hang I Abschnitte A und D nicht aufgeführt sind,
den beigetretenen Erzeugern eine Entschädigung
zahlen .

Für jedes in Artikel 1 genannte Erzeugnis kann ge
mäß Absatz 5 ein Höchstrücknahmepreis festgesetzt
werden .

'(2) . Die Erzeugerorganisatiori darf über die gemäß
Absatz 1 aus dem Handel genommenen Erzeugnisse
nur in einer Weise verfügen, die den normalen Absatz
der betreffenden Produktion nicht behindert .

( 3) Zur Finanzierung dieser Maßnahmen bilden
die ' Erzeugerorganisationen Interventionsfonds , die
durch Beiträge finanziert werden, die anhand der in
den Handel gebrachten Mengen bemessen werden,
oder wenden ein Verrechnungssystem an .

(4) Die Erzeugerorganisationen teilen den einzel
staatlichen Behörden folgende Angaben mit, die diese
der Kommission übermitteln :

— Liste der Erzeugnisse, bei denen sie das in
Absatz 1 genannte System anwenden wollen,

Artikel 11

( 1 ) Die Mitgliedsländer teilen der Kommission
während der gesamten Dauer der Anwendung des
Orientierungspreises die Notierungen mit, die auf den
repräsentativen Großhandelsmärkten oder in den re
präsentativen Häfen für Erzeugnisse mit den gleichen
Merkmalen festgestellt werden, wie sie bei der Fest
setzung des Orientierungspreises zugrunde gelegt
wurden .
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(2) Als repräsentativ im Sinne von Absatz 1 gelten
die Märkte und Häfen der Mitgliedstaaten, über die
ein erheblicher Teil der Gemeinschaftsproduktion
eines bestimmten Erzeugnisses vermarktet wird .

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission
vierteljährlich die Großhandelspreise mit, die im vor
angegangenen Vierteljahr bei den in Anhang IV Ab
schnitt B genannten, an Bord bzw. an Land gefrore
nen Erzeugnissen angewandt wurden .

(4) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel sowie die Liste der repräsentativen Märkte
und Häfen im Sinne von Absatz 2 -werden nach dem
Verfahren des Artikels 33 festgelegt .

Artikel 12

gewandt wird , wobei jedoch eine Toleranzspanne
von 10 v. H. unterhalb bis 5 v. H. oberhalb dieses
Preises zulässig ist, um insbesondere den jahres
zeitlich bedingten Schwankungen der Marktpreise
Rechnung zu tragen ;

b) die zurückgezogenen Erzeugnisse den gemäß Arti
kel 2 festgelegten Normen entsprechen ;

c) die Entschädigung, die den beigetretenen Erzeu
gern für die aus dem Handel genommenen Er
zeugnismengen gewährt wird,
— nicht höher ist als der Betrag, der sich ergibt,

wenn auf diese Mengen die gemäß Artikel 12
festgesetzten Rücknahmepreise angewandt
werden und

— bei den jeweiligen nach Absatz 3 aus dem
Handel genommenen Tranchen mindestens
gleich dem dort genannten Hundertsatz des
Rücknahmepreises , erhöht um 2,5 , ist ;

d) für jede Erzeugnisklasse ein Rücknahmepreis an
gewandt wird, der mindestens dem in Artikel 12
genannten Preis entspricht . Erzeugerorganisatio
nen, die im Rahmen der Maßnahmen gemäß Arti
kel 5 Absatz 1 verbieten , daß bestimmte Erzeug
nisklassen in den Handel gebracht werden, sind je
doch nicht zur Anwendung des für diese Erzeug
nispässen geltenden gemeinschaftlichen Rücknah
mepreises verpflichtet.

(2) Der finanzielle Ausgleich wird nur gewährt,
wenn die aus dem Handel genommenen Erzeugnisse
für andere Zwecke als zum menschlichen Verzehr be
stimmt sind oder unter solchen Bedingungen abge
setzt werden, daß der normale Absatz der in Artikel
12 genannten Erzeugnisse nicht behindert wird .

Der Ausgleich wird jedoch nicht gewährt, wenn die
an einem Tag zurückgenommenen Erzeugnisse unter
einer festzulegenden Mindestmenge oder einem fest
zulegenden Mindestwert liegen .

( 3) Der finanzielle Ausgleich beträgt
— 85 v. H. des Rücknahmepreises für eine von der

Erzeugerorganisation aus dem Handel genom
mene Menge bis zu 5 v. H. ,

— . 70 v. H. des Rücknahmepreises für eine weitere
von der Erzeugerorganisation aus dem Handel
genommene Menge von mehr als 5 v. H. bis zu 10

( 1 ) Für jedes in Anhang I Abschnitte A und D auf
geführte Erzeugnis wird ein gemeinschaftlicher Rück
nahmepreis nach Maßgabe von Frische, . Größe oder
Gewicht und Aufmachung dieses Erzeugnisses, nach
stehend „Erzeugnisklasse" genannt, in der Weise
festgesetzt, daß ein Betrag von mindestens 70 v. H.
und höchstens 90 v. H. des Orientierungspreises mit
dem Anpassungskoeffizienten der betreffenden Er
zeugnisklasse multipliziert wird . Diese Koeffizienten
spielen das Preisverhältnis zwischen der betreffenden
Erzeugnisklasse und der zur Festsetzung des Orien
tierungspreises dienenden Erzeugnisklasse wider. Die
ser gemeinschaftliche Rücknahmepreis darf jedoch
auf keinen Fall über 90 v. H. des Orientierungspreises
liegen .

(2) Um den Erzeugern in den Anlandegebieten ,
die von den wichtigsten Verbrauchszentren der Ge
meinschaft sehr weit entfernt liegen, zufriedenstel
lende Bedingungen für den Zugang zu den Märkten
zu gewährleisten , können für diese Gebiete auf den in
Absatz 1 genannten Preis Anpassungskoeffizienten
angewandt werden .

( 3 ) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel , insbesondere die Festsetzung des Hundertsat
zes des Orientierungspreises , der bei der Berechnung
des Rücknahmepreises als Grundlage dient, und die
Festlegung der in Absatz 2 erwähnten ' Anlandege
biete, werden nach dem Verfahren des Artikels 33
festgelegt .

• v . H„Artikel 13

( 1 ) Die Mitgliedstaaten gewähren Erzeugerorgani
sationen, die bei den in Anhang I Abschnitte A und D.
genannten Erzeugnissen Interventionen im Rahmen
von Artikel 9 durchführen, einen finanziellen Aus
gleich, sofern
a) von diesen Organisationen der gemäß Artikel 12

festgesetzte gemeinschaftliche Rücknahmepreis an

— 55 v. H. des Rücknahmepreises für eine weitere
von der Erzeugerorganisation aus dem Handel
genommene Menge von mehr als 10 v. H. bis zu
15 v. H. , -

— 40 v. H. des Rücknahmepreises für eine weitere
von der Erzeugerorganisation aus dem Handel
genommene Menge von mehr als 15 v. H. bis zu
20 v . H„
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— 0 v . H. des Rücknahmepreises für eine weitere
von der Erzeugerorganisation aus dem Handel
genommene Menge von mehr als 20 v. H.

der jährlichen Menge des betreffenden Erzeugnisses ,
die gemäß Artikel 5 Absatz 1 in den Handel gebracht
wird . Die aus dem Handel genommenen Mengen
werden für den finanziellen Ausgleich in der zeitli
chen Reihenfolge ihrer Rücknahme berücksichtigt.

(4) Die Erzeugung der Mitglieder einer Organisa
tion , die von dieser oder einer anderen Organisation
gemäß Artikel 7 aus dem Handel genommen wird, ist
bei der Berechnung der Höhe des finanziellen Aus
gleichs für die Organisation, der die betreffenden Er
zeuger angehören, in Ansatz zu bringen .
Die Mengen, für . die die in Artikel 14 vorgesehene
Prämie gewährt wird, werden bei der Berechnung des
finanziellen Ausgleichs zu 80 v. H. berücksichtigt.

(5) Die Höhe des finanziellen Ausgleichs wird um
den pauschal festgesetzten Wert der zu anderen
Zwecken als zum menschlichen Verzehr bestimmten
Erzeugnisse bzw. den Reinertrag aus dem Absatz der
Erzeugnisse zum Zweck des menschlichen Verzehrs
gemäß Absatz 2 verringert . Der vorstehend genannte
Wert wird zu Beginn des Fischwirtschaftsjahres fest
gesetzt ; seine Höhe wird jedoch geändert, wenn auf
den Märkten der Gemeinschaft bedeutende und an
haltende Preisschwankungen festgestellt werden .

(6) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die
Durchführung dieses Artikels .

(7) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 33
festgelegt.

fenden Erzeugnisses hinausgehen, das gemäß Artikel
5 Absatz 1 in den Handel gebracht wurde .
Die Höhe der Prämie darf weder die Höhe der tech
nischen Verarbeitungs- und Lagerkosten noch 50
v. H. des gemeinschaftlichen Rüeknahmepreises des
betreffenden Frischerzeugnisses übersteigen .

(3 ) Für die in den Mittelmeergebieten gefangenen
Sardinen und Sardellen , die für die Verarbeitungsin
dustrie bestimmt sind, wird während eines Zeitraums
von vier Jahren nach Inkrafttreten der Durchfüh
rungsverordnung im Sinne von Absatz 6 eine Sonder
übertragungsprämie nach noch festzulegenden Bedin
gungen gewährt. Die Mengen, für die diese Sonderr
prämie gewährt wird, werden bei der Berechnung des
finanziellen Ausgleichs im Sinne des Artikels 13 Ab
satz 3 nicht in Ansatz gebracht .

(4) Während der Dauer der Anwendung von Ab
satz 3 werden für die dort bezeichneten Erzeugnisse
keine Beihilfen im Sinne des Artikels 16 gewährt .

(5 ) Arten der Verarbeitung im Sinne dieses Arti
kels sind

a) — Gefrieren,,
— Salzen ,
— Trocknen,
— Herstellung von haltbar gemachten Sardinen

und Sardellen der Tarifnummer 16.04 des Ge
meinsamen Zolltarifs gemäß Absatz 3 ;

b) Filetieren oder Zerteilen, sofern diese Vorgänge
mit einer der unter Buchstabe a) genannten Verar
beitungsarten einhergfehen .

(6) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die
Anwendung dieses Artikels und insbesondere das Sy
stem der Sonderübertragungsprämie nach Absatz 3
sowie die Liste der Erzeugnisse , für die neben Sardi
nen und Sardellen aus dem Mittelmeer eine Übertra
gungsprämie gewährt wird, fest.

(7) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 33
festgelegt.

Artikel 14

Artikel 15

( 1 ) Für einige der in Anhang I Abschnitte A und D
genannten Erzeugnisse , die zum Rücknahmepreis ge
mäß Artikel 12 aus dem Handel genommen werden,
wird eine Übertragungsprämie gewährt, sofern sie
— von einem Erzeuger, der Mitglied einer Organisa

tion ist, geliefert wurden,
— bestimmte Anforderungen hinsichtlich Qualität,

Größe und Aufmachung erfüllen,
— einer oder mehreren Verarbeitungsarten gemäß

Absatz 5 unterzogen werden,
— während eines noch festzulegenden Zeitraums ge

lagert werden .

(2) Die Prämie wird nur für Mengen gewährt, die
nicht über 15 v. H. der jährlichen Menge des betref

( 1 ) Für jedes in Anhang II aufgeführte Erzeugnis
oder jede Gruppe solcher Erzeugnisse wird alljährlich
ein für die gesamte Gemeinschaft während des gan
zen Jahres geltender Orientierungspreis festgesetzt ;
dieser Preis wird nach Artikel 10 Absatz 2 bestimmt.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die
Notierungen mit, die auf den repräsentativen Groß
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handelsmärkten oder in den repräsentativen Häfen
für Erzeugnisse oder Gruppen von Erzeugnissen mit
den gleichen Merkmalen festgestellt werden, wie sie
bei der Festsetzung des in Absatz 1 genannten Orien
tierungspreises zugrunde gelegt werden .

(3) Als repräsentativ im Sinne von Absatz 2 gelten
die Märkte und Häfen der Mitgliedstaaten, über die
ein erheblicher Teil der Gemeinschaftsproduktion
eines bestimmten Erzeugnisses vermarktet wird .

(4) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel und die Liste der repräsentativen Märkte und
Häfen im Sinne von Absatz 3 werden nach dem Ver
fahren des Artikels 33 festgelegt .

(3) Als repräsentativ im Sinne von Absatz 2 gelten
die Märkte und Häfen der Mitgliedstaaten, über die
ein erheblicher Teil der Thunfischproduktion der Ge
meinschaft vermarktet wird .

(4) Für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse
wird ein gemeinschaftlicher Produktionspreis auf der
Grundlage des Durchschnitts der Preise festgesetzt,
die während der drei Fischwirtschaftsjahre vor der
Festsetzung dieses Preises auf den repräsentativen
Großhandelsmärkten oder in den repräsentativen Hä
fen für einen erheblichen Teil der Gemeinschaftspro
duktion für ein Erzeugnis mit genau festgelegten
Handelseigenschaften festgestellt werden .

(5) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die in Absatz 1 genannte
Entschädigung und den in Absatz 4 genannten ge
meinschaftlichen Produktionspreis fest .

(6) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel , insbesondere die Festsetzung der Anpassungs
koeffizienten für die verschiedenen Arten, Größen
und Aufmachungsformen von Thunfischen, sowie die
Liste der repräsentativen Märkte und Häfen im Sinne
von Absatz 3 werden nach dem Verfahren des Arti
kels 33 festgelegt .

( 5) Der Rat setzt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter ' Mehrheit den in Absatz 1 genannten
Orientierungspreis fest.

Artikel 16

Artikel 18

( 1 ) Betragen die Notierungen für die in Anhang II
aufgeführten Erzeugnisse mit Ursprung in der Ge
meinschaft auf einem der repräsentativen Märkte
oder in einem der repräsentativen Häfen im Sinne
von Artikel 15 Absatz 2 während eines Zeitraums, in
dem sich eine Tendenz zur Entwicklung einer Markt
störung abzeichnet, weniger als 85 v. H. des in Arti
kel 15 Absatz 1 genannten Orientierungspreises, so
können den Erzeugern Beihilfen für die private
Lagerhaltung gewährt werden, sofern die Erzeugnisse
bei ihrer Wiedereinführung in den Handel den Erfor
dernissen der Vermarktungsnormen entsprechen .

(2) Die Beihilfe für die private Lagerhaltung darf ,
den Betrag der technischen Lagerhaltungskosten und
der Zinsen nicht überschreiten .

(3) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel, insbesondere die Höhe und Dauer der Beihil
fen für die private Lagerhaltung sowie die Vorschrif
ten für die Lagerung, werden nach dem Verfahren
des Artikels 33 festgelegt.

( 1 ) Für die in Anhang IV Buchstabe A Nummer 2
aufgeführten Erzeugnisse wird den Erzeugern in der
Gemeinschaft erforderlichenfalls eine Ausgleichsent
schädigung gewährt .

(2) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die
Gewährung der in Absatz 1 genannten Entschädigung
fest .

( 3) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 33
festgelegt .

Artikel 17 TITEL IV

Handelsverkehr mit dritten Ländern

Artikel 19
/

( 1 ) Für die in Anhang III aufgeführten Thunfische
für die Konservenindustrie wird den Thunfischerzeu
gern der Gemeinschaft erforderlichenfalls eine Aus
gleichsentschädigung gewährt .

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die
monatlichen Durchschnittsnotierungen mit, die auf
den repräsentativen Großhandelsmärkten oder in den
repräsentativen Häfen für die in Absatz 1 genannten
Erzeugnisse mit genau festgelegten Handelseigen
schaften und Ursprung in der Gemeinschaft festge
stellt wurden .

( 1 ) Der Gemeinsame Zolltarif wird entsprechend
dem Anhang VI geändert .

(2) Für die Tarifierung der unter diese Verord
nung fallenden Erzeugnisse gelten die allgemeinen
Tarifierungsvorschriften und die besonderen Vor
schriften über die Anwendung des Gemeinsamen
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Zolltarifs . Das Zolltarifschema, das sich aus der An
wendung dieser Verordnung ergibt, wird in den Ge
meinsamen Zolltarif übernommen .

(3) Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen
dieser Verordnung und vorbehaltlich einer vom Rat
auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit beschlossenen Ausnahme ist untersagt,
— Zölle oder Abgaben gleicher Wirkung zu erheben,
— mengenmäßige Beschränkungen anzuwenden .

(4) Bis zum Beginn der Anwendung einer gemein
schaftlichen Einfuhrregelung für die Erzeugnisse des
Anhangs IV Abschnitt C können die Mitgliedstaaten
die bei Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden
mengenmäßigen Beschränkungen für diese Erzeug
nisse gegenüber dritten Ländern beibehalten .

Artikel 20

( 1 ) Die Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs für die
in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Erzeug
nisse werden vollständig ausgesetzt :

Nummer des
Gemeinsamen Warenbezeichnung

Zolltarifs

03.01 B I c) 1 Thunfische zum industriellen Herstel
len von Waren der Tarifnummer 16.04

03.02 A I b) Kabeljau

03.02 A II a) Filets von Kabeljau

Abschnitt B und Anhang V aufgeführten Erzeugnisse
nach Erzeugnisklassen für die Gemeinschaft geltende
Referenzpreise festgesetzt .

(2) Bei den in Anhang I Abschnitte A und D auf
geführten Erzeugnissen entspricht der Referenzpreis
dem gemäß Artikel 12 Absatz 1 festgesetzten Rück
nahmepreis . Für die in Anhang I Abschnitt C aufge
führten Erzeugnisse wird der Referenzpreis auf der
Grundlage des Referenzpreises der in Anhang I Ab
schnitt A aufgeführten Erzeugnisse unter Berücksich
tigung der Verarbeitungskosten und der Notwendig
keit, ein der Marktlage entsprechendes Preisverhältnis
zu gewährleisten, festgesetzt.
Für die in Anhang I Abschnitt B, Anhang IV Ab
schnitt B und Anhang V aufgeführten Erzeugnisse
wird der Referenzpreis auf der Grundlage des Durch
schnitts der Referenzpreise des frischen Erzeugnisses
und unter Berücksichtigung der Verarbeitungskosten
und der Notwendigkeit, ein der Marktlage entspre
chendes Preisverhältnis zu gewährleisten, festgelegt.
Ist kein Referenzpreis für ein frisches Erzeugnis vor
handen, so wird dieser Preis auf der Grundlage des
Referenzpreises für ein wirtschaftlich gleichwertiges
frisches Erzeugnis festgelegt.

Für die in Anhang II aufgeführten Erzeugnisse wird
der Referenzpreis vom Orientierungspreis im Sinne
des Artikels 15 Absatz 1 entsprechend der in Artikel
16 Absatz 1 genannten Höhe abgeleitet, so daß die
darin vorgesehenen Interventionsmaßnahmen ergrif
fen werden können, wobei bei seiner Festsetzung der
Marktlage für diese Erzeugnisse Rechnung getragen
wird .

Bei den in Anhang III erwähnten Thunfischen für die
Konservenindustrie wird der Referenzpreis auf der
Grundlage des gewogenen Durchschnitts der auf den
repräsentativsten Einfuhrmärkten oder in den reprä
sentativsten Einfuhrhäfen der Mitgliedstaaten wäh
rend der drei letzten Jahre vor Festsetzung des Refe
renzpreises festgestellten Frei-Grenze-Preise berech
net . Dieser Durchschnitt verringert sich um einen Be
trag, der den gegebenenfalls auf die Erzeugnisse er
hobenen Zöllen und Abgaben entspricht, sowie um
die Anlandungskosten und die Kosten des Transports
von den Grenzübergangsorten der Gemeinschaft zu
diesen Märkten oder Häfen.

Auf die einzelnen Thunfischarten und Formen der
Aufmachung werden die nach dem Verfahren von Ar
tikel 17 Absatz 6 festgelegten Koeffizienten ange
wandt.

(3) Für die in Anhang I Abschnitte A und D ge
nannten Erzeugnisse wird ein Frei-Grenze-Preis auf
grund der von den Mitgliedstaaten auf den repräsen
tativen Einfuhrmärkten und in den repräsentativen
Einfuhrhäfen für die einzelnen Erzeugnisklassen in
einer bestimmten Handelsstufe festgestellten niedrig
sten Notierungen, verringert um einen Betrag, der

(2) In dringlichen Fällen, die
— durch Schwierigkeiten bei der Versorgung des

Gemeinschaftsmarkts oder

— durch die Erfüllung internationaler Verpflichtun
gen begründet sind,

wird nach dem Verfahren des Artikels 33 die teilweise
oder vollständige Aussetzung der Sätze des Gemein
samen Zolltarifs für die in Artikel 1 genannten
Erzeugnisse beschlossen .

(3) Die Kommission unterrichtet das Europäische
Parlament und den Rat über jede Entscheidung, die
aufgrund von Absatz 2 getroffen wird .

Artikel 21

( 1 ) Um Störungen aufgrund von Angeboten zu
vermeiden, die von dritten Ländern zu außergewöhn
lichen Preisen oder unter Bedingungen gemacht wer
den, die die Stabilisierungsmaßnahmen im Sinne der
Artikel 12 , 13 , 14 , 15 oder 17 gefährden, werden all
jährlich für die in Anhang I, II und III, Anhang IV
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Preis . Diese Abgabe, die. für alle Mitgliedstaaten
gleich ist, wird zu den geltenden Zollsätzen hin
zugerechnet.

(5) Die in Absatz 4 Buchstabe c) genannten Maß
nahmen sind jedoch nicht gegenüber dritten Ländern
anwendbar, die sich verpflichten , unter bestimmten
Umständen die Gewähr zu übernehmen, daß ihre Er
zeugnisse zu gemäß Absatz 3 festzulegenden Preisen
angeboten werden, die mindestens so hoch wie die
Referenzpreise sind, und die diesen Preis auch tat
sächlich bei ihren Lieferungen nach der Gemeinschaft
einhalten .

(6) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel, vor allem die Höhe des Referenzpreises , wer
den nach dem Verfahren des Artikels 33 festgelegt .
Nach dem gleichen Verfahren wird die Anwendung
oder Aufhebung der in Absatz 3 vorgesehenen Maß
nahmen beschlossen .

In der Zeit zwischen den regelmäßigen Tagungen des
Verwaltungsausschusses werden diese Maßnahmen
jedoch von der Kommission beschlossen . In diesem
Fall gelten sie bis zum Inkrafttreten der etwaigen
nach dem Verfahren des Artikels 33 getroffenen
Maßnahmen .

dem auf die Erzeugnisse tatsächlich erhobenen Zoll
satz des Gemeinsamen Zolltarifs und den erhobenen
Abgaben entspricht, sowie um die Anlandungskosten
und die Kosten des Transports von den Grenzüber
gangsorten der Gemeinschaft zu diesen Märkten oder
Häfen, festgelegt.
Für die in Anhang I Abschnitte B und C, Anhang II
und III , Anhang IV Abschnitt B und Anhang V ge
nannten Erzeugnisse wird ein Frei-Grenze-Preis auf
der Grundlage der von den einzelnen Mitgliedstaaten
festgestellten Preise für die üblichen Handelsmengen,
die in die Gemeinschaft eingeführt werden, verringert
um einen Betrag, der dem auf die Erzeugnisse tat
sächlich erhobenen Zollsatz des. Gemeinsamen Zollta
rifs und den erhobenen Abgaben entspricht, sowie um
die Anlandungs- und Transportkosten, festgelegt.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission laufend
folgende Angaben mit :
— die Notierungen der in Absatz 1 bezeichneten Er

zeugnisse auf den repräsentativen Märkten oder
in den repräsentativen Häfen,

— die Preise der in Absatz 2 bezeichneten Erzeug
nisse .

(4) Liegt der Frei-Grenze-Preis eines bestimmten
aus dritten Ländern eingeführten Erzeugnisses minde
stens während drei aufeinanderfolgenden Markttagen
unter dem Referenzpreis und werden erhebliche
Mengen dieser Erzeugnisse eingeführt, so kann
a) die Anwendung der autonomen Aussetzung der

Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs auf diejeni
gen Einfuhren aufgehoben werden, bei denen fest
gestellt wird, daß der Frei-Grenze-Preis unter dem
Referenzpreis liegt ;

b) bei den in Anhang I Abschnitt A aufgeführten Er
zeugnissen (mit Ausnahme des Erzeugnisses nach
Nummer 1 ) und bei den in Anhang I Abschnitte C
und D, Anhang II, Anhang IV Abschnitt B und
Anhang V aufgeführten Erzeugnissen die Einfuhr
davon abhängig gemacht werden, daß der gemäß
Absatz 3 festgesetzte Frei-Grenze-Preis minde
stens gleich dem Referenzpreis ist ;

c) unter Berücksichtigung der Bedingungen der
GATT-Konsolidierung bei den in Anhang I Ab
schnitt A Nummer 1 , Anhang I Abschnitt B und
Anhang III aufgeführten Erzeugnissen die Einfuhr
von der Erhebung einer Ausgleichsabgabe abhän
gig gemacht werden. Werden jedoch nur aus be
stimmten Ländern Einfuhren zu Einfuhrpreisen,
die unter dem Referenzpreis liegen, getätigt oder
umfassen diese Einfuhren nur bestimmte Arten, so
wird die Ausgleichsabgabe nur auf die Einfuhren ^
aus diesen Ländern oder die Einfuhren dieser Ar
ten erhoben .

Die Ausgleichsabgabe ist gleich dem Unterschied
zwischen dem Referenzpreis und dem Frei-Grenze

Artikel 22

( 1 ) Um Störungen durch Angebote aus dritten
Ländern zu außergewöhnlich niedrigen Preisen zu
vermeiden, können für die in Anhang IV Abschnitt A
Nummer 1 genannten Erzeugnisse vor Beginn des
Wirtschaftsjahres Referenzpreise festgesetzt werden .
Diese Referenzpreise können nach Maßgabe der jah
reszeitlich bedingten Preisentwicklung nach festzule
genden Zeitabschnitten innerhalb jedes Wirtschafts
jahres unterschiedlich festgelegt werden .

(2) Die Referenzpreise nach Absatz 1 werden auf
der Grundlage des Durchschnitts der Erzeugerpreise
festgesetzt, die während der drei Jahre vor der Fest
setzung des Referenzpreises in den repräsentativen
Produktionsgebieten der Gemeinschaft für ein Er
zeugnis mit genau festgelegten Handelsmerkmalen
festgestellt worden sind .

(3) Liegt der Frei-Grenze-Preis für eine Sendung
der in Absatz 1 genannten Erzeugnisse handelsübli
cher Menge und einer bestimmten Herkunft unter
dem Referenzpreis, so kann bei der Einfuhr dieser
Erzeugnisse aus dem betreffenden Drittland unter Be
rücksichtigung der Bedingungen der GATT-Konsoli
dierung eine Ausgleichsabgabe erhoben werden, die
dem Unterschied zwischen dem Referenzpreis und
dem Frei-Grenze-Preis zuzüglich des tatsächlich
erhobenen Zollsatzes des Gemeinsamen Zolltarifs
entspricht . Die Kommission verfolgt regelmäßig 4ie
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(2) Tritt die in Absatz 1 erwähnte Lage ein, so be
schließt die Kommission auf Antrag eines . Mitglied
staats oder von sich aus die erforderlichen Maßnah
men ; diese werden den Mitgliedstaaten mitgeteilt und
sind unverzüglich anzuwenden . Ist die Kommission
mit einem Antrag eines Mitgliedstaats befaßt worden,
so entscheidet sie hierüber innerhalb von 24 Stunden
nach Eingang des Antrags .

(3) Jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahme der
Kommission binnen einer Frist von höchstens drei Ar
beitstagen nach dem Tag ihrer Mitteilung dem Rat
vorlegen . Der Rat tritt unverzüglich zusammen . Er
kann die betreffende Maßnahme der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit ändern oder aufheben .

Entwicklung der Frei-Grenze-Preise der eingeführten
Erzeugnisse für jede Herkunft .

(4) Die Ausgleichsabgabe nach Absatz 3 wird je- 1
doch nicht gegenüber solchen dritten Ländern erho
ben, die bereit und in der Läge sind, die Gewähr zu
übernehmen, daß bei der Einfuhr der in Absatz 1 ge
nannten Erzeugnisse mit Ursprung in und Herkunft
aus ihrem Hoheitsgebiet in die Gemeinschaft der
Preis zuzüglich des tatsächlich erhobenen Zollsatzes
des Gemeinsamen Zolltarifs nicht unter dem Refe
renzpreis liegt und jede Verkehrsverlagerung vermie
den wird .

(5) Die Durchführungsvorscliriften zu diesem Arti
kel,. vor allem die Höhe des Referenzpreises , werden
nach dem Verfahren des Artikels 33 festgelegt., Die
Einführung, Änderung oder Aufhebung der Aus
gleichsabgabe sowie die Zulassung von Drittländern
zur Regelung nach Absatz 4 werden nach dem glei
chen Verfahren beschlossen .

Artikel 25

Artikel 23

( 1 ) Der Rat kann, soweit es für das reibungslose
Funktionieren der gemeinsamen Marktorganisation
für Fischereierzeugnisse erforderlich ist, auf Vor
schlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit in
besonderen Fällen für die Erzeugnisse im Sinne von
Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a), b) und c), die zur
Herstellung von in Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben b),
c), e) -und f) genannten Erzeugnissen bestimmt sind ,
die Inanspruchnahme der Regelung des aktiven Ver
edelungsverkehrs ganz oder teilweise ausschließen .

(2) Die Menge der Rohstoffe, auf die im Rahmen
des aktiven Veredelungsverkehrs keine Zölle oder
Abgaben gleicher Wirkung erhoben werden, muß den
tatsächlichen Gegebenheiten des betreffenden Verede
lungsvorgangs entsprechen .

( 1 ) Um eine wirtschaftlich wichtige Ausfuhr der in
Artikel 1 Absatz 2 genannten Erzeugnisse auf der
Grundlage der Preise zu ermöglichen, die auf dem
Weltmarkt für diese Erzeugnise gelten, kann der Un
terschied zwischen diesen Preisen und den Preisen in
der Gemeinschaft, soweit erforderlich, durch eine Er
stattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden . Diese
Bestimmungen gelten im besonderen für die Erzeug
nisse, die in der Gemeinschaft in ausreichender
Menge angeboten werden und für die die Gewährung
einer Erstattung eine Anpassung an besondere Ab
satzbedingungen auf dem Weltmarkt ermöglicht.

(2) Die Erstattung ist für die gesamte Gemein
schaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung oder Be
stimmungsgebiet unterschiedlich sein .

• Die festgesetzte Erstattung wird auf Antrag gewährt .
Bei der Festsetzung der Erstattung wird insbesondere
der Notwendigkeit Rechnung getragen, zwischen der
Verwendung der Grunderzeugnisse aus der Gemein
schaft im Hinblick auf die Ausfuhr von Verarbei
tungserzeugnissen in dritte Länder und der Verwen
dung der zum Veredelungsverkehr zugelassenen Er
zeugnisse dieser Länder ein Gleichgewicht herzustel
len .

Die Erstattungen werden in regelmäßigen Zeitabstän
den nach dem Verfahren des Artikels 33 festgesetzt.

Die Kommission kann die Erstattungsbeträge, soweit
erforderlich, in der Zwischenzeit auf Antrag eines
Mitgliedstaats oder von sich aus ändern .

(3) Der bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 2
genannten Erzeugnisse anwendbare Erstattungsbetrag
ist der Erstattungsbetrag, der am Tag der Ausfuhr
gilt.

(4) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die
Gewährung der Ausfuhrerstattungen und die Krite
rien für die Festsetzung der Erstattungsbeträge fest.

Artikel 24

( 1 ) Wird der Markt der Gemeinschaft für eines
oder mehrere der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Er
zeugnisse aufgrund von Einfuhren oder Ausfuhren
ernstlichen Störungen ausgesetzt oder von ernstlichen
Störungen bedroht, die die Ziele des Artikels 39 des;
Vertrages gefährden können, so können im Handel
mit dritten Ländern geeignete Maßnahmen ange
wandt werden, bis die tatsächliche oder die drohende
Störung behoben ist.
Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission mit qua
lifizierter Mehrheit die Durchführungsbestimmungen
zu diesem Absatz fest und bestimmt, in welchen Fäl
len und innerhalb welcher Grenzen die Mitgliedstaa
ten Schutzmaßnahmen treffen können. '
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Artikel 29(5) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Arti
kel werden nach dem Verfahren des Artikels 33 erlas
sen ..

TITEL V

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 26

Wird auf dem Markt der Gemeinschaft ein Preisan
stieg festgestellt, bei dem ein Orientierungspreis im
Sinne von Artikel 10 Absatz 1 und Artikel 15 Ab
satz 1 oder der in Artikel 17 Absatz 4 genannte ge
meinschaftliche Produktionspreis um mehr als einen
noch festzulegenden Hundertsatz überschritten wird,
und ist damit zu rechnen, daß diese Situation an
dauert und der Markt daher gestört oder von Störun
gen bedroht wird , so können die erforderlichen Ab
hilfemaßnahmen getroffen werden .

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission mit qua
lifizierter Mehrheit die Grundregeln für die, Anwen
dung dieses Artikels fest .

Artikel 30

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit die Anhänge dieser Verord
nung sowie die Hundertsätze im Sinne der Artikel 12
und 16 ändern .

( 1 ) Die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 6
Absätze 1 und 2 gewährten Beihilfen werden vom
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für
die Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung, in Höhe
von 50 v. H. ihres Betrages erstattet .

(2) Die Finanzierung der in Artikel 8 , 13 , 14 , 16,
17 und 18 vorgesehenen Interventionsmaßnahmen
wird für Erzeugnisse aus einem Bestand oder einer
Bestandsgruppe nur im Rahmen der Mengen ge
währt, die dem betreffenden Mitgliedstaat aufgrund
der zulässigen Gesamtfangmenge für den Bestand
oder die Bestandsgruppe gegebenenfalls zugewiesen
worden sind .

(3) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Durchführungsbestim
mungen zu diesem Artikel .

Artikel 31

Die Mitgliedstaaten und die Kommission teilen sich
gegenseitig die zur Durchführung dieser Verordnung
erforderlichen Angaben mit . Die Einzelheiten der
Mitteilung und der Bekanntgabe dieser Angaben wer
den nach dem Verfahren des Artikels 33 geregelt .

Artikel 27
Artikel 32

( 1 ) Es wird ein Verwaltungsausschuß für Fischerei
erzeugnisse — nachstehend „Ausschuß" genannt —
eingesetzt, der aus Vertretern der Mitgliedstaaten be
steht und unter dem Vorsitz eines Vertreters der
Kommission zusammentritt .

( 2) In diesem Ausschuß werden die Stimmen der
Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertra
ges gewogen . Der Vorsitzende nimmt an der Abstim
mung nicht teil .

( 1 ) Zum freien Warenverkehr in der Gemeinschaft
werden diejenigen der in Artikel 1 genannten Waren
nicht zugelassen, zu deren Herstellung oder Bearbei
tung Erzeugnisse verwendet worden sind , welche
nicht unter Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 10 Absatz
1 des Vertrages fallen .

(2) Unbeschadet anderer Gemeinschaftsvorschrif
ten treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß alle Fischerei
fahrzeuge, die die Flagge eines Mitgliedstaats führen,
unter den gleichen Bedingungen Zugang zu den Hä
fen und Einrichtungen der ersten Vermarktungsstufe
sowie zu allen damit zusammenhängenden techni
schen Einrichtungen und Ausstattungen haben .

Artikel 33

Artikel 28

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Ver
fahren Bezug genommen, so befaßt der Vorsitzende
entweder von sich aus oder auf Antrag des Vertreters
eines Mitgliedstaats den Ausschuß .

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet
einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen . Der
Ausschuß nimmt zu diesen Maßnahmen innerhalb
einer Frist, die der Vorsitzende entsprechend der
Dringlichkeit der zu prüfenden Frage bestimmen

Vorbehaltlich der aufgrund der Artikel 42 und 43 des
Vertrages erlassenen anderslautenden Vorschriften
sind die Artikel 92 , 93 und 94 des Vertrages auf die
Erzeugung der in Artikel 1 genannten Erzeugnisse
und den Handel mit diesen Erzeugnissen anwendbar.
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kann, Stellung . Die Stellungnahme kommt mit einer
Mehrheit von 45 Stimmen zustande .

(3) Die Kommission erläßt Maßnahmen, die sofort
anwendbar sind . Entsprechen diese Maßnahmen je
doch nicht der Stellungnahme des Ausschusses , so
werden sie dem Rat von der Kommission unverzüg
lich mitgeteilt. In diesem Fall kann die Kommission
die Anwendung der von ihr beschlossenen Maßnah
men bis zur Dauer von höchstens einem Monat nach
dieser Mitteilung aussetzen .

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit binnen
einer Frist von einem Monat anders entscheiden .

b) die Verordnung (EWG) Nr. 107 /76 des Rates
vom 19 . Januar 1976 über allgemeine Regeln
für die Bestimmung des bei der Berechnung
des Rücknahmepreises für bestimmte Fische
reierzeugnisse zugrunde zu legenden Hun
dertsatzes des Orientierungspreises (*)

c) und die Verordnung (EWG) Nr. 108 /76 des
Rates vom 19 . Januar 1976 über die allgemei
nen Vorschriften für die Bestimmung der An
landegebiete der Fischwirtschaft, die von den
wichtigsten Verbrauchszentren der Gemein
schaft sehr weit entfernt liegen (2),

werden aufgehoben .

(2) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgeho
benen Verordnungen gelten als Verweisungen auf die
vorliegende Verordnung.

Verweisungen und Bezugnahmen auf die Artikel der
genannten Verordnungen entsprechen der Überein
stimmungstabelle in Anhang VII .

Artikel 34

Der Ausschuß kann jede andere Frage prüfen, die
ihm der Vorsitzende von sich aus oder auf Antrag des
Vertreters eines Mitgliedstaats vorlegt .

Artikel 35

Artikel 37
Bei der Durchführung dieser Verordnung ist zugleich
den in den Artikeln 39 und 110 des Vertrages ge
nannten Zielen in geeigneter Weise Rechnung zu tra
gen .

Artikel 36

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften in Kraft.

Diese Verordnung gilt ab 1 . Juni 1982 öder ab einem
anderen vor diesem Datum liegenden Zeitpunkt, der
vom Rat mit qualifizierter Mehrheit, auf Vorschlag
der Kommission festgelegt wird .

( 1 ) a) Die Verordnung (EWG) Nr. 100/76 des Rates
vom 19 . Januar 1976 über die gemeinsame
Marktorganisatiön für Fischereierzeugnisse ,

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 29 . Dezember 1981 .

v Im Namen des Rates

Der Präsident

P. WALKER

(') ABl . Nr. L 20 vom 28 . 1 . 1976, S. 44 .
C) ABl . Nr. L 20 vom 28 . 1 . 1976 , S. 45 .
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ANHANG I

Nummer des
Gemeinsamen Zolltarifs Warenbezeichnung

A. Fische, frisch oder gekühlt :

1 . 03.01 B I a) 1 aa) und
03.01 B I a) 2 aa)

Heringe

2 . 03.01 Bid) 1 Sardinen (Sardina pilchardus)

3 . 03.01 Ble) 1 aa) — Dornhai (Squalus àcanthias)
— Katzenhai (Scyliorhinus spp .)

4 . 03.01 B I f) 1 Rotbarsche , Goldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebastes
spp.)

5 . ex 03.01 B I h) 1 Kabeljau (Gadus morrhua)

6 . 03.01 B I ij ) 1 Köhler (Pollachius virens)

7 . 03.01 B I k) 1 Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus)

8 . 03.01 B 1 1) 1 Merlan (Merlangus merlangus)

9 . 03.01 B I m) '1 Leng (Molva spp .)

10 . ex 03.01 B I o) 1 aa) und
ex 03.01 B I o) 2 aa)

Makrelen (Scomber scombrus)

11 . 03.01 Bip) 1 Sardellen (Engraulis spp .)

12 . 03.01 B I q) 1 Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa)

13 . ex 03.01 B 1 1) 1 Seehechte (Merluccius merluccius)

B. Gefrorene Erzeugnisse :

Heringe03.01 B I a) 1 bb) und
03.01 B I a) 2 bb)

C. Filets, irisch oder gekühlt, der Tarifstelle 03.01 B II a) der unter A genannten Erzeugnisse

D. Garnelen, frisch, gekühlt oder nur in Wasser gekocht :

ex 03.03 A IV b) 1 Garnelen der Art Crangon crangon
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ANHANG II

Nummer des
Gemeinsamen Zolltarifs Warenbezeichnung

A. Gefrorene Erzeugnisse der Tarifnummer 03.01 :

Sardinen (Sardina pilchardus)1 . 03.01 BId) 2

2 . 03.01 Bis) 2 Seebrassen der Arten Demex dentex und der Pagellus
Arten

B. Gefrorene Erzeugnisse der Tarifnummer 03.03 :

1 . ex 03.03 A III b) Taschenkrebse (Cancer pagurus)

2 . 03.03 A V a) Kaisergranate (Nephrops norvegicus)

3 . , 03.03 B IV a) 1 aa) , Kalmare (Loligo spp .)

4 . 03.03 B IV a) 1 bb) Kalmare (Todarodes sagittatus)

5 . 03.03 B IV a) 1 cc) Kalmare (Illex spp.)

6 . 03.03 B IV a) 2 Tintenfische der Arten Sepia officinalis , Rossia macro
soma, Sepiola rondeleti

7 . 03.03 B IV a) 3 Kraken der Gattung Octopus

ANHANG III

Thunfische, frisch, gekühlt oder gefroren, zum industriellen Herstellen von Waren der Tarif
nummer 16.04

(Tarifstelle 03.01 B I c) 1 )

A. Gelbflossenthun (Thunnus albacares) mit einem Stückgewicht

1 . von mehr als 10 kg (*) >
2 . von nicht mehr als 10 kg (')

B. Weißer Thun (Thunnus alalunga) mit einem Stückgewicht

1 . von mehr als 10 kg (') •
2 . von nicht mehr als 10 kg (')

C. Andere Arten

D. Formen der Aufmachung

1 . ganz

2 . ausgenommen, ohne Kiemen („gilled and gutted")
3 . andere (z . B. ohne Kopf — „heads off")

X
(') Die Gewichtsangaben beziehen sich auf ganze Erzeugnisse .
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ANHANG IV

r

Nummer des
Gemeinsamen Zolltarifs Warenbezeichnung

A. Frische, gekühlte oder gefrorene Erzeugnisse :

1 . 03.01 A Ia) Forellen

03.01 A III Karpfen

2 . 03.01 Alb) f Lachse
ex 03.03 A II Hummer (Homarus spp.)

B. Gefrorene Erzeugnisse der folgenden Fische :

( Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche
(Sebastes spp .)

Kabeljau (Gadus morrhua)

s Köhler (Pollachius virens)
— ex 03.01 B I

(ganz, ohne Kopf oder zerteilt)
Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus)

— ex 03.01 B II b)
(Filets) Merlan (Merlangus merlangus)

— 16.04 Gl Leng (Molva spp.)

Makrele (Scomber scombrus)— ex 16.04 F und ex 16.04 G I
(Filets , roh, lediglich mit Teig
umhüllt oder mit Paniermehl
bestreut (paniert)) Scholle oder Goldbutt (Pleuronectes platessa)

Seehechte (Merluccius merluccius)

Dornhai oder Katzenhai (Squalus acanthias oder
Scyliorhinus spp.)

Heringe

C. Zubereitungen und Konserven von Fischen :

16.04 D Sardinen

16.04 E Thunfische
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ANHANG V

Nummer des
Gemeinsamen Zolltarifs Warenbezeichnung

Gefrorene Erzeugnisse der folgenden Fische :

Kabeljauarten, ausgenommen Kabeljau der Art Gadus
morrhua /

—r ex 03.01 B I
(ganz, ohne Kopf öder zerteilt) Makrelen, andere als solche der Art Scomber

scombrus

— ex 03.01 B II b)
(Filets)

— ex 16.04 F und
ex 16.04 G I
(Filets , roh, lediglich mit Teig um
hüllt oder mit Paniermehl bestreut
(paniert))

Seehechte (Merluccius spp., ausgenommen Merluccius
merluccius)

Pazifischer Pollak (Theragra chalcogramma)

Pollak (Pollachius pollachius)

Flundern (Platichthys flesus)

— ex 03.03 A IV Garnelen, andere als der Art Crangon crangon

— ex 16.05 B
(geschält, nur in Wasser gekocht)

- Garnelen, andere als der Art Crangon crangon
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ANHANG VI

KAPITEL 3 DES GEMEINSAMEN ZOLLTARIFS

Tarifnummer Warenbezeichnung

Zollsatz

autonom

%
oder

Abschöpfung
(Ab)

vertragsmäßig
• %

1 2 3 4

03.01 Fische, frisch (lebend oder nicht lebend), gekühlt oder gefroren :

A. Süßwasserfische :

I. Forellen und andere Salmoniden :

a) Forellen 16 12

b) Lachse . 16 3,3

c) Felchen, Maränen und Schnäpel frei 8

d) andere frei 10

II . Aale (Anguilla spp .) 10 4,3

III . Karpfen 10 8

IV. andere . . . -. ' frei (b)

B. Seefische : . , >
· '

I. ganz, ohne Kopf oder zerteilt :

a) Heringe :
1 , vom 15 . Februar bis 15 . Juni :

aa) frisch oder gekühlt ' ; . . frei frei

bb) gefroren ..." frei frei

2 , vom 16 . Juni bis 14 . Februar :

aa) frisch oder gekühlt 20 (a) 15 (a) (c)

bb) gefroren 20 (a) 15 (a) (c)

b) Sprotten :
1 , vom 15 . Februar bis 15 . Juni frei frei

2 , vom 16. Juni bis 14 . Februar . 20 , 13

(a) Unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises . Falls der Referenzpreis nicht eingehalten wird, ist die Erhebung
einer Ausgleichsabgabe vorgesehen .

(b) Siehe Anhang. <
(c) Zollfreiheit im Rahmen eines von den zuständigen Behörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 34 000 Tonnen

unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises .
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Zollsatz

Tarifnummer ' Warenbezeichnung
autonom

%
oder .

Abschöpfung
(Ab) ,

vertragsmäßig
%

1 2 3 4

03.01
(Fortsetzung)

B. I. c) Thunfische (Thunnus spp. und Euthynnus spp .) :
1 , zum industriellen Herstellen von "Waren der Tarifnummer

16.04(a):

aa) ganz :

1 1 . Gelbflossenthun (Thunnus albacares) :
aaa) mit einem Stückgewicht von 10 kg oder weniger . .
bbb) andere . .'

22 . Weißer Thun (Thunnus alalunga)
33 . andere

25 (b) (c)
'25 (b) (c)

' 25 (b) (c)
' 25 (b) (c)

22 (c) (d)
22 (c) (d)
22 (c) (d)
22 (c) (d)

bb) ausgenommen, ohne Kiemen :
• 1 1 . Gelbflossenthun (Thunnus albacares) :

aaa) mit einem Stückgewicht von 10 kg oder weniger . .
bbb) andere

25 (b) (c)
25 (b) (c)

22 (c) (d)
22 (c) (d)

22 . Weißer Thun (Thunnus alalunga) 25 (b) (c) 22 (c) (d)
33 . andere 25 (b) (c) 22 (c) (d)

cc) andere (z. B. „ohne Kopf") :
11 . Gelbflossenthun (Thunnus albacares): .

aaa) mit einem Stückgewicht von 1 0 kg oder weniger . .
bbb) andere . . . ,.

25 (b) (c)
25 (b) (c)

22 (c) (d)
22 (c) (d)

22 . Weißer Thun (Thunnus alalunga)
33 . andere

25 (b) (c)
25 (b) (c)

22 . (c) (d)
22 (c) (d)

2 , andere 25 (c) 22 (c) (d)

d) Sardinen (Sardina pilchardus) :
1 . frisch oder gekühlt
2 , gefroren

25

25

23

- 23

e) Haie :

1 . Dornhaie und Katzenhaie (Squalus àcanthias und Scyliorhinus
spp .):

aa) frisch oder gekühlt
bb) gefroren :

15 -

15

8(e)
8(e)

2 , andere 15 8

(a) Die Zulassung zu diesem Absatz unterliegt den von den zuständigen Behörden festzusetzenden Voraussetzungen .
(b) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit vollständig ausgesetzt.
(c) Unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises . Falls der Referenfcpreis nicht eingehalten wird, ist die Erhebung

einer Ausgleichsabgabe vorgesehen.
(d) Zollfreiheit für Thunfische für die Konservenindustrie, im Rahmen eines von den zuständigen Behörden zu gewährenden

jährlichen Zollkontingents von . 30 000 Tonnen unter der Bedingung der Einhaltung des Referenzpreises . Die Gewährung der
Zollbegünstigung im Rahmen dieses Kontingents unterliegt außerdem den von den zuständigen Behörden festzusetzenden
Voraussetzungen.

(e) Zollsatz von 6 % für Dornhaie (Squalus acanthias) im Rahmen eines von den zuständigen Behörden zu gewährenden jähr
lichen Zollkontingents von 5 000 Tonnen .
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Zollsau

Tarifnummer Warenbezeichnung
autonom

%
oder

Abschöpfung
(Ab)

vertragsmäßig

1 2 3 4

. 03.01
(Fortsetzung)

B. I. f) Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebastes spp.) :
1 , frisch oder gekühlt
2 , gefroren

g) Atlantischer Heilbutt und Schwarzer Heilbutt :
1 . Atlantischer Heilbutt (Hippoglossus hippoglossus) :

aa) frisch oder gekühlt
bb) gefroren

2 . Schwarzer Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides) :
aa) frisch oder gekühlt
bb) gefroren . .

h) Kabeljau (Gadus morrhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) :

15

15

15

15

15

15

8 -

. 8

8

8

8

8

1 , frisch oder gekühlt 15 13,9
2 , gefroren . . 15 13,9

ij) Köhler (Pollachius virens):

1 , frisch oder gekühlt 15 15

2 , gefroren 15 15

k) Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus):
1 . frisch oder gekühlt 15 15

2 , gefroren 15 15

1) Merlan (Merlangus merlangùs):
1

1 . frisch oder gekühlt 15 15

2 , gefroren 15 15 '

m) Leng (Molva spp .) :
. 1 . frisch oder gekühlt 15 15

2 , gefroren 15 15

n) Pazifischer Pollack (Theragra chalcogramma) und Pollack (Polla
chius pollachius) :
1 . frisch oder gekühlt 15 15

2 , gefroren 15 15

o) Makrelen (Scomber scohibrus, Scomber japonicus und Orcynopsis
unicolor) :

1 , vom 15 . Februar bis 15 . Juni :
aa) frisch oder gekühlt frei frei

bb) gefroren frei frei

2 , vom 16 . Juni bis 14 . Februar :
aa) frisch oder gekühlt . : . . . . 20 20

bb) gefroren 20 20

• p) Sardellen (Engraulis spp.) :
1 . frisch oder gekühlt 15 15

2 , gefroren 15 15
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■ Zollsatz

Tarifnummer Warenbezeichnung
autonom

%
oder

Abschöpfung
(Ab)

vertragsmäßig
%

1 2 3 4 '

03.01
(Fortsetzung)

B. I. q) Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) :
1 , frisch oder gekühlt . 15 15

2 , gefroren 15 15

r) Flundern (Platichthys flesus) :
1 . frisch oder gekühlt '. ! 15 15

2 , gefroren 15 15

s) Seebrassen der Art Dentex dentex und der Pagellus-Arten : 1

1 . frisch oder gekühlt 15 15

2 , gefroren 15 • 15

t) Seehechte (Merluccius spp .) :
- 1 . frisch oder gekühlt 15 15(a)

2 , gefroren · . ! 15 15(a)

u) Blauer Wittling (Micromesistius poutassou oder Gadus poutassou) 15 15

v) andere . . . . : 15 15

II . Filets :

a) frisch oder gekühlt 18 18

b) gefroren : * \  

1 , vom Kabeljau (Gadus morrhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) 18 15(b)
2 , vom Köhler (Pollachius virens) ' 18 15

\ 3 , vom Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) 18 15

4 , vom Rotbarsch, Goldbarsch oder ' Tiefenbarsch (Sebastes spp.) 18 13,9

5 , vom Merlan (Merlangus merlangus) 18 15

6 , vom Leng (Molva spp.) 18 • 15

7 , von Thunfischen (Thunnus spp . und Euthynnus spp.) 18 18

8 , von Makrelen (Scomber scombrus, Scomber japonicus und Or
cynopsis unicolor) 18 15

9 , von Seehechten (Merluccius spp.) ^ 18 15

■ , 10 . von Haien (Squalus spp .) • 18 15

. 1 1 . von Schollen oder Goldbutt (Pleuronectes platessa) 18 15

12 . von Flundern (Platichthys flesus) 18 15

13 . von Heringen 18 15

14 . andere 18 15

C. Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch 14 10

(a) Zollsatz von 8 % für nordamerikanische Seehechte (Merluccius bilinearis) im Rahmen eines von den zuständigen Behörden
zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 2 000 Tonnen .

(b) Zollsatz von 8 % für Kabeljau (Gadus morhua) im Rahmen eines von den zuständigen Behörden zu gewährenden jährlichen
Zollkontingents vdn 10 000 Tonnen .
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Zollsatz

autonom

Tarifnummer Warenbezeichnung %
oder vertragsmäßig

%Abschöpfung
(Ab)

1 2 3 4

03.02 Fische, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake ; Fische, geräuchert, auch vor oder
während des Räucherns gegart :
A. , getrocknet, gesalzen oder in Salzlake :

I. ganz, ohne Kopf oder zerteilt :
- a) Heringe 12 12

b) Kabeljau (Gadus morrhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) .... 13(a) 13(b)
c) Sardellen (Engraulis spp.) 15 10

d) Atlantischer Heilbutt (Hippoglossus hippoglossus) 15 —

e) Lachse, gesalzen oder in Salzlake 15 11

f) andere 15 12

II . Filets :

a) vom Kabeljau (Gadus morrhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) 20 (a) 20

b) von Lachsen , gesalzen oder in Salzlake 18 15

c) von Schwarzen Heilbutten (Reinhardtius hippoglossoides), gesal
zen oder in Salzlake 18 15

d) andere . .' . 18 16

B. geräuchert, auch vor oder während des Räucherns gegart :
I. Heringe 16 10

II . Lachse 16 13

III . Schwarzer Heilbutt (Rheinhardtius hippoglossoides) 16 15

IV. Atlantischer Heilbutt (Hippoglossus hippoglossus) 16 16

V. Makrelen (Scomber scombrus, Scomber japonicus und Orcynopsis
unicolor) 16 14

VI. Forellen 16 14

VII . Aale (Anguilla spp.) 16 14

VIII . andere 16 14

C. Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch 15 11

D. Fischmehl 15 13

, 03.03 Krebstiere und Weichtiere (auch ohne Panzer oder Schale), frisch (lebend oder
nicht lebend), gekühlt, gefroren, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake ;
Krebstiere in ihrem Panzer, nur in Wasser gekocht :
A. Krebstiere :

L Langusten · . 25 (c)

II . Hummer (Homarus spp.) :
a) lebend 25 9,3
b) andere :

1 , ganze Hummer 25 11,1
2 , andere :

aa) gefroren 25 18,5

bb) andere 25 20

(a) Dieser Zollsatz ist auf unbestimmte Zeit vollständig ausgesetzt.
(b) Zollfreiheit im Rahmen eines von den zuständigen Behörden zu gewährenden jährlichen Zollkontingents von 25 000 Ton

nen .

(c) Siehe Anhang.
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Zollsatz

Tarifnummer Warenbezeichnung
autonom

%
oder

Abschöpfung
(Ab)

vertragsmäßig
%

- 1 ' 2 3 ' 4

03.03 A. III . Krabben und Süßwasserkrebse :
(Fortsetzung) a) Krabben der Arten Paralithodes cämchaticus, Callinectes sapidus

und der Chionoecetes-Arten 18 12,4

b) andere . v . : . 18 . 15

IV. Garnelen :

a) Garnelen der Familie Pandalidae . 18 12

b) Garnelen der Gattung Crangon :
1 , frisch, gekühlt oder nur in Wasser gekocht 18 18

2 , andere 18 18

c) andere v. 18 18

V. andere :

a) Kaisergranate (Nephrops norvegicus):
1 , gefroren 14 12

2 , andere 14 . · 12

b) andere .... 14 12

B. Weichtiere :

I. Austern :

a) flache Austern mit einem Stückgewicht von nicht mehr als 40 g frei frei

b) andere 18 18

II . Miesmuscheln 10 10

III . Schnecken, ausgenommen Meeresschnecken 6 frei

IV. andere :

a) gefroren :
1 . Kalmare :

aa) Loligo spp 8 6

bb) Todarodes sagittatus 8 6

cc) Illex spp . . 8 8

dd) andere : 8 8

2 . Tintenfische der Arten Sepia officinalis , Bossia macrosoma, Se
piola rondeleti 8 8

3 . Kraken der Gattung Octopus 8 8

4 . Pilgermuscheln (Pecten maximus) 8 8

5 . Sandklaffmuscheln und andere Weichtiere der Familie
Veneridae 8 8

6 , andere 8 8

b) andere :
1 . Kalmare :

aa) Loligo spp 8 6

bb) Todarodes sagittatus 8 6

cc) Illex spp 8 8

dd) andere 8 8

2 , andere
I

8 8
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ANHANG VII

ÜBEREINSTIMMUNGSTABELLE

Verordnung (EWG) Nr. 100/76 Diese Verordnung
Artikel ' Artikel

8 9
9 10

10 11
11 13

. 12 —
13 —
14 15
15 16
16 17
17 20
18 19
19 21
20 22
21 23
22 24
23 25
24 26
25 27
26 28
27 29
28 —

29 v 30 .
30 31
31 32
32 33
33 34
34 35
35 36
36 37


